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Anlage 3 – Stand: 05.05.2026 

Merkblatt für das Schuljahr 2026/2027 zur Schülerbeförderung 
im Landkreis Miesbach 
 

Wer hat Anspruch auf eine neue Fahrkarte? 

Für die Beschaffung der Fahrkarte ist das Landratsamt, in dessen Zuständigkeitsbereich ein Schüler / eine 
Schülerin den gewöhnlichen Wohnsitz hat, zuständig. 

 
Ein Anspruch auf Kostenfreiheit besteht, wenn … 

• 3 km (oder mehr) Entfernung Fußweg von der Wohnadresse zur Schule bestehen oder 
• eine besondere Gefährlichkeit oder Beschwerlichkeit beim Weg vorliegt und grundsätzlich nur 
• beim Besuch der nächstgelegenen Schule (Sonderfälle denkbar, persönliche Rücksprache) 

 
Wie beantrage ich die neue Fahrkarte für mein Kind? 

Bei der ersten Beantragung einer neuen Fahrkarte benötigt das Landratsamt einen Online-Antrag mit Bild. 
Das Bild können Sie im Online-Antrag direkt mit hochladen. Den Antrag finden Sie unter diesem Link: 
 

  https://t1p.de/SB26  
 

 

 
Unterrichtsart / Ausbildungsrichtung 

• Falls im Online-Formular nach der „Ausbildungsrichtung“ gefragt wird, wählen Sie bitte bei 
Anmeldung in die 5. oder 6. Klasse der Realschule den Eintrag „Wahlpflichtfächergr. I“, falls kein 
passenderer Eintrag angezeigt wird. Damit ist keine Entscheidung verbunden; die Schüler wählen 
den Zweig an der Realschule tatsächlich erst im Lauf der 6. Klasse (das Formular zeigt mit Stand 
05.05. leider keinen passenden Eintrag für die Klassen 5/6 an). 
 

• Falls im Online-Formular nach der „Unterrichtsart“ gefragt wird, geben Sie dort bitte entweder 
„Regelklasse“ an (= keine ganztägige Betreuung) oder „offene Ganztagsschule“ (=mit 
Nachmittagsbetreuung) 

Weitere Hinweise 

• Zur Erstellung von Fahrkarten werden vorab keine Lichtbilder in ausgedruckter Form benötigt. 
• Bitte stellen Sie sicher, dass der Onlineantrag bereits beim Einschreibungstermin gestellt wurde, da 

dieser im Sekretariat freigegeben wird und an das Landratsamt Miesbach weitergeleitet wird. 
• Bei Zuzug aus einem anderen Landkreis oder ein entstandener Anspruch auf Kostenfreiheit bei 

Umzug bzw. Schulwechsel wird ebenfalls ein Onlineantrag benötigt. 

https://t1p.de/SB26
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Welches Ticket erhält mein Kind? 

Ihr Kind erhält ein MVV-Ticket, das, soweit sich keine Änderungen in den persönlichen Verhältnissen 
ergeben, bis einschließlich der 10. Jahrgangsstufe seine Gültigkeit behält. Im Hintergrund wird das 
hinterlegte Abo automatisch vom Landratsamt Miesbach beim MVV in Auftrag gegeben. Es besteht hier 
kein weiterer Handlungsbedarf Ihrerseits. 
 

Sonderregelungen / andere Landkreise 

• Kinder, die im freigestellten bzw. selbst organisierten Schülerverkehr unterwegs sind, erhalten kein 
MVV-Ticket. Hier werden extra Busse und Taxis durch das Landratsamt Miesbach bereitgestellt, mit 
denen die Kinder in die Schule befördert werden. 

• Wenn Ihr Kind den gewöhnlichen Aufenthalt nicht im Landkreis Miesbach hat, wenden Sie sich zur 
Klärung einer möglichen Kostenübernahme für die Schülerbeförderung bitte an Ihr zuständiges 
Landratsamt. 

 

Wie erhalte ich die Fahrkarte? 

Die MVV-Schülerfahrkarten erhalten die Schülerinnen und Schüler in den ersten Schultagen direkt von der 
Schule. Am ersten Schultag führen die Unternehmer noch keine Kontrollen durch. 

 

Wie verhalte ich mich bei Schulwechsel oder Wegzug? 

• Bei Schulwechsel an eine Mittelschule oder Wegzug in einen anderen Landkreis wird die Fahrkarte 
von Seiten des Landratsamtes gesperrt und darf nicht weiterverwendet werden. Für die Ausstellung 
einer neuen Fahrkarte wenden Sie sich bitte an den zuständigen Leistungsträger (Gemeinde oder 
Landratsamt). 

• Bei Schulwechsel und Umzug innerhalb des Landkreises wird ein neuer Onlineantrag benötigt. 

 
Wenn mal eine Karte verloren geht oder beschädigt worden ist? 

In diesen Fällen füllen Sie bitte umgehend eine Verlustanzeige aus. Diese finden Sie auf der Internetseite 
des Landratsamts oder Sie können ihn auch im Sekretariat der Schule erhalten. Für die Neuausstellung einer 
Fahrkarte ist beim Landratsamt zusätzlich eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 15,00 € zu entrichten. 

 
Kontakt für Rückfragen: 

Landratsamt Miesbach - Mobilität, Klima und Schulen - Schülerbeförderung 

Frau Xenia Meier 

Rosenheimer Str. 4, 83714 Miesbach 

Tel-Nr.: 08025/ 704 1217 (Dienstag – Freitag), Fax-Nr.: 08025/ 704 71210 
E-Mail-Adresse: schueler@lra-mb.bayern.de 
Homepage: www.landkreis-miesbach.de 


